
OKTOBER 2019 · www.aekktn.at 3

M

NOTÄRZTE

Notarzttätigkeit neu geregelt
Mit einer Novelle des Ärztegesetzes  
(ÄrzteG) wurden ab dem 1. Juli 2019 die Vo-
raussetzungen zur notärztlichen Tätigkeit 
in Österreich neu geregelt. Eine wesentli-
che Änderung zum bisherigen System ist 
jene, dass ab diesem Zeitpunkt auch Tur-
nusärzte unter bestimmten Voraussetzun-
gen bereits während ihrer Ausbildung im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
eine notärztliche Tätigkeit ausüben dür-
fen. Zudem wurde die Aus- und Fortbil-
dung von Notärzten neu geregelt. Die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Notarzt-
wesen sind in § 40 f ÄrzteG und in der 
Notärzte-Verordnung der Österreichi-
schen Ärztekammer (NA-V) vom 21.06.2019 
zu finden.
Dabei wird das bis 01.07.2019 gültige Aus-
bildungssystem für Notärzte nicht einfach 
abgeschafft, sondern bleibt noch in einer 
Übergangsphase bis 30.6.2022 parallel 
zum neuen „Notarztsystem“ bestehen.
 
Ausbildung – Notarztkurs
Ärzte, die eine notärztliche Tätigkeit auf-
nehmen möchten und bis dato noch kei-
nen Notarztkurs absolviert haben, haben 

bis 30.06.2022 die Wahl, ob sie an einem 
Notarztkurs nach „System alt“ oder nach 
„System neu“ teilnehmen wollen. Turnus-
ärzte, die bereits während ihrer Ausbil-
dungszeit notärztlich tätig sein wollen, 
müssen einen Notarztkurs nach „System 
neu“ besuchen.

Fortbildung – Notarztrefresher
Notärzte unterliegen einer dauerhaften ge-
setzlichen Fortbildungsverpflichtung. Der 
neue gesetzliche Fortbildungszeitraum für 
Notärzte beträgt drei Jahre ab Besuch der 
letzten Fortbildungsveranstaltung. Die ÖÄK 
stellt allen Ärzten, die nach dem 01.07.2019 
einen Notarztrefresher besuchen, ein auf 
drei Jahre befristetes Diplom aus.
Jene Ärzte, die bereits vor dem 01.07.2019 
eine aktive Notarztberechtigung erlangt 
haben, müssen sich noch einmal in ihrem 
bisherigen Zyklus (Fortbildungsverpflich-
tung alle zwei Jahre ab Besuch des Notarzt-
kurses) fortbilden. Bei Besuch der ersten 
Fortbildung nach dem 01.07.2019 wird 
dann auch ihr Fortbildungszeitraum auf 
drei Jahre, gerechnet ab Besuch der letzten 
Fortbildungsveranstaltung, umgestellt.

Wenn ein Notarzt länger als drei Jahre kei-
nen Notarztrefresher besucht hat, verliert 
er die Berechtigung, notärztlich tätig zu 
sein. Um diese Berechtigung wieder zu er-
langen, muss die Abschlussprüfung wie-
derholt werden.
Die Erfüllung der notärztlichen Fortbil-
dungsverpflichtung nach § 40 Ärztegesetz 
liegt in der Eigenverantwortung eines je-
den Arztes.

Wir empfehlen Ihnen daher zu prüfen, ob 
in Ihrem Fall die Voraussetzungen für den 
Erhalt des Notarztdiploms vorliegen.

Berechtigung
❙	 Die Berechtigung zur selbständigen 

Tätigkeit als Notarzt ist gültig, solange 
die Fortbildungen („Refresher“) frist-
gerecht absolviert werden.

❙	 Eine selbständige notärztliche Tätig-
keit (eingeschränkt auf krankenhaus-
gebundene Systeme) ist bereits nach 
Absolvierung der Qualifikation „neu“ 
zulässig, wenn der für den organisier-
ten Notarztdienst zuständige Arzt der 
Krankenanstalt die erforderlichen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig-
keiten („KEF“) schriftlich bestätigt (Ras-
terzeugnis gem. NA-V).

Anforderungen
❙	 Zumindest 33 Monate Berufsaus-

übung (nicht zusätzlich, sondern im 
Rahmen der Berufsausbildung an der 
Krankenanstalt) 

  INFO
Nächster Prüfungstermin  
7. März 2020
Ist Ihr Notarztdiplom abgelaufen? 
Eine Kontrolle erspart Kosten und 
Ärger. Sollte Ihr Diplom nicht mehr 
gültig sein, empfehlen wir, die 
Prüfung vor dem 30. Juni 2022 zu 
wiederholen. Nach diesem Termin 
wird es komplizierter und vor allem 
teurer. Die erste Möglichkeit ist der  
7. März 2020. Die weiteren Prüfungs-
termine werden laufend bekannt 
gegeben. 

Notarztqualifikation „neu“ für ÄrztInnen in Ausbildung
Die Bestimmungen sind am 1. Juli 2019 in Kraft getreten

❙	 20 dokumentierte Notarzteinsätze des 
Schweregrades „> NACA-Grad 3“ stets 
unter Supervision 

❙	 Lehrgang 80 Einheiten (je 45 min.) mit 
theoretischem und praktischem Teil so-
wie einer möglichen Prüfung am Ende 
des Lehrgangs 

❙	 Abschlussprüfung zum Notarzt „neu“ 
mit theoretischem und praktischem Teil

Kosten und Fortbildung
❙	 Lehrgangs- und Abschlussprüfungskos-

ten „neu“ werden nach Aufwand noch 
von der Österreichischen Ärztekammer 
festgelegt.

❙	 Erstmalige Ausstellung des Notarztdip-
loms „neu“ kostet 110 Euro. Die später 
folgende erneute Ausstellung des je-
weils auf drei Jahre befristeten Diploms 
erfolgt ohne weitere Kosten.

❙	 Die Fortbildung ist innerhalb des Gül-
tigkeitszeitraums von drei Jahren zu 
absolvieren. Eine fristgerechte Fortbil-
dung führt zur Neuausstellung mit 
Gültigkeit für wiederum drei Jahre.

❙	 Zweitägige theoretische und prakti-
sche Fortbildungsveranstaltung mit 
16 Einheiten (je 45 min.) 

INFORMATIONEN UND  
ANTWORTEN 
zu allen Fragen der  
Notärzteausbildung:
Susanne Triebelnig,  
Tel.: 0463/5856-35,  
E-Mail: notarzt@aekktn.at
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Notarztsystem – 
„Feuer am Dach“

Maßnahmen und Veränderungen sind notwendig

Wie schon länger bekannt ist, ist unser 
derzeitiges Notarztsystem in der jetzt be-
stehenden Form extrem gefährdet. Nur 
mit viel Mühe gelingt es derzeit unseren 
systemverantwortlichen NotärztInnen, die 
Dienstpläne lückenlos zu füllen. Als ehe-
maliger systemverantwortlicher Notarzt 
kann ich den damit verbundenen Auf-
wand beurteilen, daher gebührt diesen 
Personen mein besonderer Respekt, und 
ich möchte mich für ihr Engagement recht 
herzlich bedanken.
In der letzten Plattformsitzung wurde 
über Ursachen und mögliche Lösungen 
des oben angesprochenen Problems dis-
kutiert. Von Politikern wird die Schwierig-
keit, Notärzte in ausreichendem Maße zu 
rekrutieren, oft auf die Geldgier der Ärzte 
reduziert und uns unterstellt, für die not-
ärztliche Versorgung der Kärntner Bevöl-
kerung verantwortlich zu sein. Dabei wird 
weder belegt, woraus sich diese Verpflich-

tung ableiten lässt, noch warum sie zu äu-
ßerst niedrigen Tarifen erfüllt zu werden 
hat. Diese Unterstellungen und die Kritik 
an der als unangemessen hoch bezeichne-
ten Honorierung haben nicht zur Steige-
rung der Motivation der betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen beigetragen.
Das Fass zum Überlaufen gebracht hat je-
doch ein Medienbericht, in dem die Hono-
rare für Notärzte als „fürstliche Bezahlung“ 
bezeichnet wurden. 

Die Ursachen für die schwierige 
Besetzung der Dienstpläne sind: 
❙	 Ärzte wollen nicht mehr 250 bis 300 

Stunden im Monat arbeiten
❙	 Fehleinsätze häufen sich auf Grund der 

nicht mehr gewährleisteten durchge-
henden Besetzung ärztlicher Bereit-
schaftsdienste

❙	 Die veränderte Einstellung der jüngeren 
KollegInnen (die gemeinsame Familie 
hat Vorrang – auch ÄrztInnen haben Kin-
der und eine Familie)

❙	 Wenig bis gar keine Identifikation mit 
dem Betreiber des Rettungsdienstes (RK)

❙	 Die aufwendige und teurer gewordene 
Ausbildung

❙	 Die „fürstlichen“ Honorare sind doch 
nicht so fürstlich (besonders am Wo-
chenende)

❙	 Es gibt kaum arbeitslose Ärzte/innen
❙	 Viele ältere Kollegen sind oder gehen in 

den nächsten 2 bis 3 Jahren in Pension
❙	 Die fachlichen Anforderung an die Not-

ärzte/innen sind gestiegen
All diese Punkte und noch viele andere As-
pekte haben wir schon jahrelang an die po-
litisch verantwortlichen Personen herange-
tragen, jedoch wurde in keiner Weise darauf 
reagiert.

Wir haben auch konstruktive Vorschlä-
ge vorgebracht, aber leider kein 
wirkliches Verständnis dafür gefunden: 
❙	 Komplette Einbindung der Notarzt-

dienste in die Krankenhausstruktur
❙	 Sonderverträge mit älteren Kollegen, 

die bereits in Pension sind
❙	 Evaluierung der Notarztstützpunkte
❙	 Evaluierung und Reformierung des Ret-

tungsdienstes in Kärnten
❙	 Finanzierung und Strukturierung der 

Ausbildung zum Notarzt „neu“
❙	 Angepasste Honorierung (Wochenende)
❙	 Verbesserung der allgemeinmedizini-

schen Versorgung der Bevölkerung 
(BHC)

❙	 Optimale medizinische Ausstattung un-
serer Notarztsysteme

❙	 Adäquate räumliche Unterbringung der 
NotärztInnen

Andere Bundesländer haben schon längst 
auf den Notarztmangel reagiert und damit 
die Besetzung der Notarztdienstpläne er-
leichtert.
Wir werden nicht aufhören, die verant-
wortlichen Politiker auf unser Anliegen 
hinzuweisen. Die Zeit drängt.

Roland Steiner
Notarztreferent der  

Kärntner Ärztekammer

Dr. Roland Steiner
Referent für Notfallmedizin
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